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Bekanntmachung Nr. 014/2013 vom 04.03.2013

Bekanntmachung der Haushaltssatzung
der Stadt Baesweiler für das Haushaltsjahr 2013

vom 04.03.2013

Aufgrund der §§ 78 ff. Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen vom 14.07.1994, (GV
NW Nr. 55 vom 02.09.1994, S. 666 ff.) in der zur Zeit geltenden Fassung hat der Rat der Stadt
Baesweiler folgende Haushaltssatzung 2013 mit Beschluss vom 29.01.2013 erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt
Baesweiler voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden
Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen
enthält, wird

im Ergebnisplan mit
Gesamtbetrag der Erträge auf 48.898.862 EUR,
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 51.290.970 EUR,

im Finanzplan mit
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 43.988.448 EUR,
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 45.868.406 EUR,

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und
der Finanzierungstätigkeit auf 11.132.284 EUR, 
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und
der Finanzierungstätigkeit auf 11.515,610 EUR  
festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2013 für Investitionen erforderlich
ist, wird auf 3.547,870 EUR
festgesetzt. 

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszah-
lungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 3.152.600 EUR 
festgesetzt.

§ 4

Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich
des Ergebnisplans wird auf 0 EUR

und/oder
die Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich
des Ergebnisplans wird auf 2.392.108 EUR
festgesetzt.
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§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen,
wird auf 12.000.000 EUR
festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern sind für das Haushaltsjahr 2012 in einer gesonderten
Hebesatzsatzung wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 234 v.H.,
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 407 v.H.,

2. Gewerbesteuer auf 409 v.H. 

 § 7

1. Bildung von Budgets:

Zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung bilden die jeweiligen Produkte das Budget. 
Die Budgetverantwortung obliegt dem jeweiligen produktverantwortlichen Amtsleiter.
Die Produkte 01.11.02 bis 01.11.09 (vom Grundstücks- und Gebäudemanagement betreute
Gebäude = Rathäuser, Feuerwehrhäuser, Schulen usw.) werden im Hinblick auf den nicht
absehbaren und erforderlichen Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwand zu einem
Budget zusammengefasst.

Innerhalb der Budgets werden Erträge und Aufwendungen der laufenden Verwaltungstätig-
keit zusammengefasst.

In den Budgets ist jeweils die Gesamtsumme der Erträge und die Summe der Aufwendun-
gen für die Haushaltsausführung verbindlich.

Es wird darüber hinaus bestimmt, dass Mehrerträge die Ermächtigungen für die entspre-
chenden Aufwendungen erhöhen. 
Bei Mindererträgen vermindern sich die entsprechenden Ermächtigungen für Aufwendungen.

Ebenfalls werden Budgets für die Investitionstätigkeit gebildet. Hierunter fallen die jeweiligen
Investitionsnummern. Innerhalb der Investitionsbudgets werden die Einzahlungen und
Auszahlungen zusammengefasst.
Mehreinzahlungen erhöhen die Ermächtigung für entsprechende Mehrauszahlungen. 

2. Zentrale Bewirtschaftung

Ausgenommen von der Haushaltsbewirtschaftung im jeweiligen Budget werden Personalauf-
wendungen (hierfür wird produktübergreifend ein Deckungsring bis zur Höhe der im Haus-
haltsplan veranschlagten Personalaufwendungen gebildet), Erträge und Aufwendungen für
Schadensfälle (hierfür wird produktübergreifend ein Deckungsring bis zur Höhe der im
Hausha l t sp lan  ve ransch lag ten  Er t r ä g e  u n d  Au f we n d ungen  g eb i lde t ) ,
Abschreibungen/ertragswirksame Auflösung der Sonderposten (diese werden z.Zt. noch
zentral von der Kämmerei veranschlagt und verwaltet), interne Leistungsverrechnungen
(diese werden zentral in der Kämmerei veranschlagt und bewirtschaftet) und die Verfü-
gungsmittel des Bürgermeisters (gemäß § 15 GemHVO NRW ist eine Überschreitung des
Ansatzes oder die Verbindung mit anderen Budgetmitteln nicht zulässig).
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3. Überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen im Sinne des § 83 Gemeindeordnung
für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) gelten als unerheblich, wenn sie im Einzelfall
das jeweilige Budget bzw. die jeweilige Investitionsnummer um weniger als 40.000,00 
übersteigen. Gleiches gilt für außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen.

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen bedürfen der
vorherigen Zustimmung des Stadtrates; unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwen-
dungen und Auszahlungen bedürfen der vorherigen Zustimmung des Bürgermeisters. Nicht
erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sind dem Rat
vierteljährlich zur Kenntnis zu bringen.

Notwendige Einrichtungen neuer Produktsachkonten im Ergebnisbudget sind während des
laufenden Haushaltsjahres grundsätzlich zulässig. 

Für aufkommende Abgrenzungs- und Zuordnungsproblematiken sind zur Flexibilisierung der
Verwaltungstätigkeit “außerplanmäßige” Aufwendungen/Auszahlungen zulässig; der Zu-
schussbedarf darf hierbei nicht überschritten werden.

Mehraufwendungen und -auszahlungen, die den Haushalt nicht belasten (durchlaufende
Gelder o.ä.) sowie Jahresabschlussbuchungen gelten als unerheblich.

4. “Gegenseitige Deckungsfähigkeit”

Die Budgets der Investitionstätigkeit  im Bereich Straßen-/Kanalbau werden maßnahmenbe-
zogen als “gegenseitig deckungsfähig” erklärt. Darüber hinaus werden die Maßnahmen im
Rahmen der “Sozialen Stadt” innerhalb aller betroffenen Produkte als “gegenseitig deckungs-
fähig” erklärt.

Die gegenseitige Deckungsfähigkeit gilt ebenfalls für die energetische Sanierung des
Gymnasiums und die baubegleitenden Maßnahmen zur energetischen Sanierung.

Das gleiche gilt für die Investitionsnummern zur Anschaffung von Betriebs- und Geschäfts-
a u s s t a t t u n g ,  g e r i n g w e r t i g e n  W i r t s c h a f t s g ü t e r n ,  D V - S o f t w a r e  u n d
Aufbauten/Betriebsvorrichtungen. Diese Investitions-Budgets werden innerhalb eines
Produktes als “gegenseitig deckungsfähig” geführt.

Im Produkt 01-11-10 (An-/Verkauf Grundstücke) sind alle Investitionsnummern “gegenseitig
deckungsfähig”.

5. Sperrvermerk bei Zweckbindung

Haushaltsansätze und Verpflichtungsermächtigungen für Maßnahmen, für die Zuschüsse
oder Zuweisungen zur Finanzierung haushaltsrechtlich vorgesehen sind, dürfen erst nach
Vorliegen der jeweiligen Bewilligungsbescheide in Anspruch genommen werden.
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§ 8

Beamte können mit Rückwirkung von höchstens drei Monaten in höhere Planstellen eingewiesen
werden, soweit sie während dieser Zeit die Obliegenheiten des verliehenen oder eines gleichartigen
Amtes tatsächlich wahrgenommen haben und die Planstellen, in die sie eingewiesen werden,
besetzbar waren.

Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2013 wird hiermit öffentlich bekannt-
gemacht.

Die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen ist gemäß § 80 Abs. 5 GO NW dem Städteregionsrat als
untere staatliche Verwaltungsbehörde in Aachen mit Schreiben vom 30.01.2013 angezeigt worden.
Gemäß Verfügung des Städteregionsrates vom 28.02.2013 kann die Haushaltssatzung nunmehr
gemäß § 80 Abs. 5 GO NW bekanntgemacht werden.

Die Haushaltssatzung liegt gemäß § 80 Abs. 6 GO NW bis zum Ende der Auslegung des Jahres-
abschlusses nach § 96 Abs. 2 GO NW zur Einsichtnahme im Verwaltungsgebäude in Setterich, An
der Burg 3, Zimmer 24, und im Verwaltungsgebäude in Baesweiler, Mariastraße 2, Zimmer 208,
während der nachgenannten Dienststunden öffentlich aus:

montags bis freitags 08.30 Uhr bis 12.00 Uhr 
dienstags 14.00 Uhr bis 17.30 Uhr 
donnerstags 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr.

Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens-und Formvorschriften der Gemein-
deordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) beim Zustandekommen dieser Satzung nach
Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei
denn

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde
nicht durchgeführt,

b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden,

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt vorher gerügt und dabei die
verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.

Baesweiler, 04.03.2013

Dr. Linkens
Bürgermeister


